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Der Kampf gegen die Ortskrankenkassen.
Von Fritz Spange

Wer die Jahresberichte der Ortskranken¬

kassen zur Hand nimmt, wer aufmerksam

die große Tagung des Hauptverbandes deut¬

scher Krankenkassen und die Veranstaltungen
auf der „Gesolei" in Düsseldorf verfolgt hat,
der sieht, daß überall im Deutschen Reiche

die Ortskrankenkassen in unablässiger Arbeit

bemüht sind, den Forderungen der Zeit

gerecht zu werden, die dem deutschen Volke

Not und Entbehrungen auferlegt und Millionen

von Menschen in ein kümmerliches Dasein ein¬

zwängt. Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit,

Wohnungsnot, soziales Elend in nie gekanntem
Maße lasten schwer auf dem durch den Krieg

und die Kriegsfolgezeit physisch und wirtschaft¬

lich erschöpften deutschen Volke, verlangen

gebieterisch ein Wachsen der sozialen Bedürf¬

nisse. Nach vorsichtiger Schätzung sind etwa

5 bis 6 Millionen Menschen vorhanden (Er¬

werbslose, Wohlfahrtsunterstützungsempfänger,
Kurzarbeiter), die kaum das Notwendigste zum

Leben haben. Als Folge eines solchen Wirt¬

schaftselends zeigt sich für die Ortskranken¬

kassen auf der einen Seite eine ungeheuer starke

Belastung durch erhöhte Inanspruchnahme der

Leistungen, auf der anderen ein bedeutender

Verlust an Beitragseinnahmen. Die Ortskran¬

kenkassen wurden zu einer Krisenversicherung,
aber, kaum zur Besinnung gekommen aus dem

fast völligen Zusammenbruch, sehen wir sie

heute bereits wieder mit als die ersten Schritt¬

macher auf dem Wege zur Gesundung der Wirt¬

schaft, zur sozialen Gesundung des Volkes.

Aber es ist ein steiniger Weg voller Hemm¬

nisse, der zu überwinden ist. Die Unternehmer

und ihre Organisationen, die Arbeitgeberver¬

bände, die Handelskammern, die Gewerbever¬

eine, in Verbindung damit die Innungen, ja

sogar die Ersatz-, Innungs- und Betriebs¬

krankenkassen und im besonderen Maße die

Organisationen der Aerzte stellen sich den Be-

*) Auszug aus einem Vortra?, gehalten auf der Gaufach¬

gruppen-Konferenz des Zentralverbandes der Angestellten
in Kiel am 19. September 1026.

n b e r g , Hamburg.*)

mühungen der Ortskrankenkassen auf Weiter¬

entwicklung der Krankenversicherung entgegen,
rufen auf zum Kampfe gegen die Orts¬

krankenkassen.

Was heute nicht nur in führenden deutschen

Tageszeitungen, sondern auch in kleinen Lokal¬

blättchen und in den Organen der Arbeitgeber¬
verbände über das Arbeiten der Ortskranken¬

kassen der Oeffentlichkeit vermittelt wird,

spottet jeder Beschreibung.

In Artikeln über die Zerstörung der Wirt¬

schaft durch die Ortskrankenkassen, das

Paschawesen der OrtskrankenkassenVerwaltun¬

gen, den Machthunger der Ortskrankenkassen,
die Ueberspannung des sozialen Gedankens

durch die Ortskrankenkassen, das Partei- und

Gewerkschaftsbonzentum in den Ortskranken¬

kassen, die sozialdemokratische Mißwirtschaft

in den Ortskrankenkassen, den Bankrott des

Handwerks durch die Ortskrankenkassen, die

Erdrosselung der Aerzte durch die Ortskranken¬

kassen, die kalte Sozialisierung durch die Orts¬

krankenkassen, die Ortskrankenkassen als Groß¬

grundbesitzer, die Ortskrankenkassen als Schäd¬

linge am deutschen Volkskörper und so weiter

— die Liste kann noch um das Doppelte ver¬

längert werden —, wird die Arbeit der Orts¬

krankenkassen durch die Gosse geschleift.

Wer das in sich aufgenommen hat, wird zweifel¬

los zu der Erkenntnis kommen, daß es sich um

einen systematisch organisierten

Kampf gegen die Ortskrankenkassen handelt,

dem muß aber auch klar werden, daß die

viel besprochene Rede des Herrn Silver-

berg von der Herbeiführung dos deutschen

Wirtschaftsfriedens, von der Einlösung des in

der Verfassung der deutschen Republik ge¬

gebenen Versprechens der Mitwirkung aller

Staatsbürger an der sozialen Entwicklung nur

wenig bedeuten kann. Das wird auch bestätigt
durch die Stellungnahme, die diese wohl be¬

achtenswerten neuen Wege in Unternehmer¬

kreisen hervorgerufen haben.



In diese in Kampf gegen die Ortskranken¬

kassen bedient man sich der schofelster. Mittel«

So Bdireiben z.B. die „Hamburger Nachrichten"

vom 24. Februar 1926 in einem Artikel über

„Erhöhung der Versicherungsgrenze*4 untei

anderem:

„Den Ortskrankenkassen g<*ht es im allge¬

meinen nicht besonders gut, was aber nicht

etwa auf gute Leistungen für und an die Kran¬

ken zurückzufuhren ist. Da soll dieser Ausweg

ihnen die nötigen Mittel zuführen, was noch

den Vorteil hat, dafi dir Lasten auf Leut< ge¬

packt werden, denen man durch die Mitglied¬

schaft vielleicht auch politisch und gewerk¬

schaftlich nahe, kommen kann. Es könnten mit

dem Gelingen dieses Planes also sicher drei

PUegen mit einer Klappe geschlagen werden,

Wahrscheinlich aber noch mehr, denn mit der

Zwangssteigerung der Mitgliederzahl, zumal in

den höchsten Klassen, wäre natürlich ein An¬

wachsen der Angestellten der Kasse verbunden,

d. h. die Schaffung neuer Versorgungsstellen

für Parteiangehörige, und weiter winden die

Aerzte damit gezwungen, sich immer mehr der

Willkür der Kassen zu fügen, d. h. sich die

Drückur.g des Honorars gefallen su lasten vmd

sich unter die Fuchtel der Kassen zu begeben,

sich proletarisieren zu lassen. Natürlich wird

dieser saldiere Plan mit der schönen Redensart

von der sozialen Fürsorge umgeben. DieUnter»

nehm« | und Arbeitgeber, kurz die deutsche

Wirtschaft! werden mit neuen Lasten bepackt,

die gani natürlich Preissteigerungen auf allen

Gebieten zur Folge haben müssen. Art ge¬

radem, ehrlichem Wege können die Genossen

nicht mehr vorwärts. Da müssen schon

Schleichwege hinten herum eingeschlagen wer¬

den, sei es über die Gewerkschaften, dasR< ichs-

bannet oder die Krankenkassen« Die ganze

deutsche Wirtschaft, die Aerzte und die von

der Erhöhung der Versicherungsgrenze be¬

drohten Angestellten haben im eigenen Inter¬

esse» die Pflicht, diesen parteipolitischen Streich

abzuwehren.-

Und die Abwehrmafinahmen begannen. Als

die Debatte über die Erhöhung der Versiehe«

rungsgrenze nicht mehr zog, mußten andere

Dinge herhalten. Die E igen vorsor g u n g

und die von eine: R< ihe von Ortskrankenkassen

errichteten E i g en bet riebe, die e igenen

G ebA u d e der Kassen, die Vertrau«

ensarztsteilen, die ärztlichen B e -

handlungsanstalten, Diathermi e-,

Röntgen«, Höhensonnen-Institute,

Zahnkliniken, Badeanstalten, or-

thopödischen Institute, die El r i c h-

tung \on Nebensteilen usw. hatten es

den 1-. -inden der Ortskrankenkassen angetan.

Aufrufe erschienen, in denen das Handwerk

aufgefordert wurde, sich auf das entschiedenste

gegen diese Sozialisierunus versuche

EU wehren und von den Aufsichtsbehörden zu

fordern, daß endlich die allgemeinen Orts¬

krankenkassen angewiesen würden, sich auf die

ihnen allein durch das Gesetz zugewiesenen

Aufgaben zu beschränken.

Was ist es nun mit diesem täglich wieder¬

kehrenden Geschrei? Zunächst sei einmal kurz

auf das Kapitel „Eigenversorgung und

Eigenb'trieb e" eingegangen. Die Reichs-

versicherungsordnung verpflichtet die Kranken¬

kassen (§ 1S2) zur Versorgung ihrer Mitglieder

in Krankheitsfällen mit Brillen, Bruchbändern

und anderen Heilmitteln, ohne das Nähere zu

bestimmen, in welcher Weise sich die Kranken¬

kassen bei Erfüllung dieser Verpflichtungen zu

verhalten haben. Sie überläßt vielmehr die Be¬

schaffung der Heilmittel und die Art ihrer Ver¬

abfolgung di n Kassen. Aus der Vorschrift des

| 23 Abs. 1 RVO. muß dabei gefolgert werden,

daß die Kassen verpflichtet sind, auf möglichst

billigen Bezug, auf gute und billige Abgabe

einwandfreier Heilmittel Bedacht zu nehmen.

Die darauf gerichteten Maßnahmen der Orts-

kranke nkassen gehen nicht von der Tendenz

aus, den Händlern und Lieferanten das Leben

schwer zu inachen und sie wirtschaftlich zu

schädigen, sie sind vielmehr diktiert von d( i

Pflicht, dafi, solange die Kassenverwaltungen

die Verantwortung für das Kassenvermögen

gesetzlich und moralisch haben, sie weise Spar¬

samkeit üben müssen, die nicht durch falsche

Rücksichtnahme auf einzelne Interessenten-

gruppc n gefährdet werden darf.

Den Gegnern der Vorwärtsentwicklung dei

Ortskrankenkassen muß klar gemacht werden,

daß ditse tür die unbemittelte kranke Menschheit

eingerichtet sind, deren Gesundheit nicht allein

durch Untersuchung, durch Verabfolgung von

Medizin, Bädern und sonstigen Heilmitteln, son¬

dern vor allem auch durch Nahrungs- und

Kräftigungsmittel herbeigeführt werden kann.

Um diese beschaffen zu können, muß aber dem

kranken, arbeitsunfähigen Menschen ein aus¬

reichendes Krankengeld durch seine Kasse ge¬

währleistet sein. Das ist natürlich nur möglich,

wenn auch die Kassen für sich das Recht zur

Herbeiführung größtmöglichster Wirtschaftlich¬

keit ihres Betriebes in Anspruch nehmen.

Weshalb versucht man den Ortskranken¬

kassen zu verbieten, was andere Organisationen

längst für sich eingeführt haben und täglich

neu propagieren? Sind nicht die großen Kran¬

kenhäuser längst dazu übergegangen, eigene

Apotheken einzurichten und haben nicht dir

Apotheker selbst große Verbandstoffabriken

errichtet, um billiger wirtschaften zu können?

Ist es nicht Usance geworden, daß sich die

großen Bank-, Versicherungs- und Handels¬

betriebe zur Herstellung ihres Bureaumaterials

eigener Werkstätten, z. B. Druckereien und

Buchbindereien, bedienen? Sind nicht schon



lange die großen Spezialfabriken dazu über¬

gegangen, die Dinge, die zur Fabrikation und

zum Versand ihrer Fertigfabrikate notwendig

sind (Werkzeuge, Maschinen, Verpackungs¬

material), in eigenen Werkstätten herzustellen,

statt die Handwerks- und Kleinmeister in An¬

spruch zu nehmen?

Derartige Beispiele können noch in großer
Anzahl angeführt werden. Die Bildung von

Trusten und Kertellen, die Zusammenballung

des Industriekapitals zu großen Syndikaten, die

Aufsaugung der Kleinfabrikation von großen,

in einer Hand liegenden Riesenunternehmungen
dürften für die Handwerksmeister Anlaß genug

sein, darüber nachzudenken, ob den Be¬

strebungen der Ortskrankenkassen bei Er¬

richtung von Eigenbetrieben im Interesse ihrer

von der Hand in den Mund lebenden Mitglieder
nicht edlere Motive zugrunde liegen.

Dasselbe sei in diesem Zusammenhang auch

den Herren Aerzten gesagt. Ist ihnen nicht be¬

kannt, daß gerade die pharmazeutische und

chemische Indjstrie Deutschlands als die in

Ansehung dar allgemeinen Wirtschaftslage

immer noch gjt florierende anzusprechen ist?

Fließen nicht ungeheure Gewinne in die Geld¬

schränke dieser Unternehmungen? Kann man

da noch von einer Ueberspannung der sozialen

Bedürfnisse reden, wenn die Kassen nun ver¬

suchen, das Menschenmöglichste für die

Aermsten der Wirtschaft, die unbemittelten

kranken Menschen, zu leisten?

Anzuführen wären noch die Kommunen, die

Staatsbetriebe selbst, die gemischt-wirtschaft¬
lichen Betriebe», die heute mehr denn je dazu

übergehen, ihre gesamte Produktion in eigener

Regie auszuführen.

Mit aller Entschiedenheit müssen die immer

und immer wieder bewußt oder unbewußt ver¬

breiteten Unwahrheiten zurückgewiesen werden,

daß die Ortskrankenkassen sich bei der Er¬

richtung von Eigenbetrieben, Behandlungs¬

instituten usw. nicht auf dem gesetzlichen Boden

befinden, denn nach dem Beschluß des pari¬
tätisch mit Aerzten und Krankenkassenvertre¬

tern besetzten Reichsausschusses vom \i. Ja¬

nuar 1925:

„Zur Ergänzung und Förderung der kassen¬

ärztlichen Behandlung wie auch zur Ausgestal¬

tung der gesundheitlichen Fürsorge sind die

Kassen berechtigt, diagnostische Institute, Be¬

ratungsstellen, Behandlungsanstalten für physi¬
kalische oder rnedico-mechanische Heilmethoden

zu errichten. Die Benutzung dieser Einrich¬

tungen steht nur den Kassenmitgliedern und

ihren anspruchsberechtigten Angehörigen frei,

und zwar nach den gleichen Grundsätzen wie

die Inanspruchnahme derjenigen zugelassenen
Aerzte, die nrch den entsprechenden Methoden

behandcla".

haben die allgemeinen Ortskrankenkassen das

gesetzliche Recht, Eigeneinrichtungen, Eigen¬
betriebe zu schaffen und zu betreiben.

Die finanziellen Vorteile, die hierbei für die

Kassen in Frage kommen, könnten mit einer

Reihe von Beispielen belegt werden. So geht
aus dem Geschäftsbericht der Allgemeinen
Ortskrankenkasse Hamburg über das Jahr 1925

hervor, daß durch die Errichtung der Ver-

trauensarztst eilen, der Diathermieabteilungen,
der Höhensonnenabteilungen, der Röntgen¬

institute, der Bandagenwerkstatt und durch die

Abgabe von Fertigwaren ganz beträchtliche

Summen erspart worden sind. In demselben

Sinne wäre die Errichtung großer

allgemeiner Ortskrankenkassen zu

behandeln und zu vertreten. Keine Ersatz-,

Innungs- oder Betriebskranken¬

kasse wird in der Lage sein,
ihren Versicherten mit derartigen
Einiichtungen zu dienen. Leider

wird aus dieser Tatsache auch der Wider¬

stand dieser Kassengebilde und ihrer

Organisationen geboren. In den Fachorganen
dieser Kassen ist man eifrig bemüht, zu be¬

weisen, daß die Ortskrankenkassen nicht in der

Lage sind, ihren Versicherten das zu bieten,

was sie selbst vermögen. Zum Beweis hierfür

sei auf die anläßlich der „Gesolei" heraus¬

gegebene Propagandaschrift „Die Ersatzkasse"

hingewiesen. Fast auf jeder Seite wird be¬

hauptet, daß die Berufskrankenkassen einen

schwerwiegenden Vorzug gegenüber den

Zwangskrankenkassen haben, der sich wesent¬

lich in ihrer größeren Leistungsfähigkeit wider¬

spiegelt. Es sei nicht versäumt, hierbei ganz

besonders hinzuweisen auf eine gröbliche Ent¬

gleisung, die gewiß nicht mit dem Zweck der

„Gesolei" in Verbindung zu bringen ist. Auf

Seite 153 der genannten Schrift sind „die For¬

derungen zum künftigen Ausbau der Kranken¬

versicherung" dargestellt. In einer tendenziös

aufgemachten Weise wird hier versucht, bild¬

lich zu beweisen, daß für die Forde¬

rungen der Zwangskassen nur die

Sozialdemokraten und Kommu¬

nisten, für die Forderungen der

Berufskrankenkassen jedoch alle

übrigen Parteien eintreten«

Wenn dem so sein sollte, dann darf wohl

auch die Behauptung aufgestellt werden, daß

in den Verwaltungen der Ersatzkassen s» Ibst

eine ganze Reihe von Befürwortern und Freun¬

den des Gedankens der Vereinheitlichung der

gesamten deutschen Sozialversicherung sitzen

werden.

Der immer und immer wieder ganz besonders

von den sogenannten kaufmännischen Ersatz¬

kassen aufgestellten Behauptung, daß die Oits-

krankenkassen unter parteipolitischem und ge

werkschaftlichem Einfluß stehen, sei gegenüber¬
gestellt ein Ausspruch in derselben Schrift.

Volkst.
50



Seite 147 ist unter Abschnitt „Verwaltung

Absati 1 Satz 2 wörtlich ausgeführt:

„Zu einem Teil stehen die V e r -

m altungsstellen in enger Betriebs-

I .• meinschaft mit den Geschäfts-

• teilen der Berufsverbinde/* (Kommentar

übe:!

Daß Innungs- und Betriebs¬

krankenkassen sich ge gen die Best] e-

bungen d* r Ortskrankenkassen wenden, ver¬

steht sich von ibst, denn wenn bei den

Ersatzkassen, \%ie sie» selbst zugeben, eine enge

Beti iebsgemeinschaft rr.it den Berufs> erbänden

besteht, so ist eii* se im mindestens ebenso

Starken Maße bei den Betriebs- und Innungs¬

ki si li enl ossen mit den Arbeitgebern vor-

banden. Die Geschichte der Entstehung des

Verbandes zur Wahrung der Interessen der Be-

tiiebskrankenkassen zeigt, daß dieser Verband

im Jahre 1907 eis reine Arbeitgeberorganisation

gegründet wurde« List auf dem Verbandstage

in Kussi l, 1922, gestand man den Versicherten

ein Drittel der Sitze« im Vorstand und Ausschuß

zu. Die Versicherten \« ¦:_ s« it Jahr und

Tag, ihnen, weil sie ebenso wie bi i den Orts»

krankenkassen zwei Drittel de-r Beitragslasten

a ifzub ; haben, auch iwei Drittel dei Sitze

in de;, Organen KU gewahren« Bis heute ist

diese Forderung strikte abgelehnt Anläßlich

dtr im Juli 1926 tagenden Hauptversammlung
dies« Verbandes fand eine Vorversammlung

von zu! Versichertenvertretern statt, die

erneut d \ I orderui g stellte. Hierzu schreibt

„Dei Deutsche*4 vom S. Juni 1926:

,,De-r ntlichen fagui ging Vor¬

tagung der Versicherten voraus. Die Einberufer

veii oürnsichtlich den Zweck, den Ein-

Bufi d siisi h - freigewerkschaftlichen
Richtung in den Kr« der Vei icherten urid

damit im Vi rh * d • zu stärken.*4

Aehnlich sieht im Hauptverband
deutscher 1nnu ngskrswkenkassen
aus. Daß man von diesen Kranken! »»'bil-

den, ir. d. •

i n die Rechte der V ten auf

• i
• Maß beschnitte n sind, nicht er-

i ine weil n Ausbau

Ortskrankenkassen, | inz besond s der

Selbstven ti etei .

versteht sieh am

R hi Kampf .
en die Ortskranke issen

I t düng. Bekannt ist auch

die» • Pre j der s nten

•

sen. Ungehi N im-

v- n von ien für Reklame und

ten :. It, V i wall >aus-

g I '

r We ise h .X irft

n auch Ui rirtscl h-

nger, Ui b g i sw. vor?

1 ' d man Und wenn

s R< ich-S d -eher

L< Herr Käsmacher, au! der

1 ¦¦- d Innungskranl tsen — 6. bis

& Si j r 1925 — ausrufen kann:

„daß gerade die Land- und Innungskranken¬

kassen die Angriffsobjekte der Ortskranken¬

kassen und hauptsächlich des „roten Ver¬

bände s" sind44,

dann erhellt daraus, daß auch an diesem Herrn

und seiner Organisation die Entwicklung der

deutschen Krankenversicherung spurlos vorüber¬

gegangen ist.

Gewifi, die Ortskrankenkassen

k ä rn p t e n bewußt für die Aufgabe:

„die* schweren gesundheitlichen Schäden bei

Millionen von Versicherten zu mildern, zu be¬

seitigen durch eine umfassende, planmäßige

Krankenfürsorge, die zweckmüßig und wirt¬

schaftlich nur unter Zusammenfassung aller

Versicherten und aller Beitragsmittel in einem

einheitlichen Versicherungskörper der Kranken¬

versicherung zu erreichen ist.4

Diese Forderung sei auch den noch notwendig

zu machenden Ausführungen über die von den

Herren Aerzten beliebten Kampfesmethoden

gegen die Ortskrankenkassen vorangestellt. Wir

hatten in diesen Jahren ausreichend Gelegen¬

heit, die Stellungnahme der Aerzte,

im besonderen ihrer Organisationen kennen¬

zulernen. Es geht kaum eine Nummer

des Verbandsorgans ihres „Hart¬

man n b u n d e s44 ins Land hinaus, in

der nicht die Ortskrankenkassen

und ihre Einrichtungen in der

hinterhältigsten Weise angegrif¬

fen werden und versucht wird, den

Wert der Ortskrankenkassen bis

auf den Nullpunkt herabzu¬

drücken. Gewiß bestätigen auch hier die

Ausnahmen die Regel. Eine Reihe von Aerzten

und Professoren stellen sich bereits — ganz

besonders in letzter Zeit — in den Dienst der

Aufklärungsarbeit über die Sozialversicherung

und über die Arbeit der Ortskrankenkassen. In

hervorragender Weise werden heute einem

größeren Publikum wissenschaftlich - medizi-

sche Vorträge in auch dem Laien verständ¬

licher Weis- vermittelt. Aber auch diese

Verfechter einer modernen Vorwärtsentwick¬

lung werden von ihren Standeskollegen mit

hineingi zogen in den Kreis der Verleumdungen

und Verunglimpfungen.

Das Kapitel Kampf der Aerzte gegen

die Ortskrankenkassen ist derart um¬

eich, aber ja auch bekannt, daß einige

B spiele genügen dürften, um die Verwerf¬

lichkeit des Vergehens jener Kreise aufzuzeigen.

In einem Vortrag im Zentralausschuß hambur¬

gischer Burgerve -ine klagt ein Herr Dr. med.

H e \> p n e r die Ortskrankenkassen an, daß sie

sich zu einem kapitalistischen Machtfaktor ent¬

wickelt hätten, der die Berufsfreudigkeit der
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Aerzte auf die schwerste Probe stelle. Die kauf¬

männischen Ortskrankenkassen hätten die

Kulturfrage gut gelöst und freie Aerztewahl

durchgeführt (soll das heißen, daß mit der

freien Aerztewahl die Kulturfrage gelöst ist?).

Jetzt haben wir, so sagt er weiter, den Zustand

in Deutschland, daß die Kassen gegenüber den

Aerzten allmächtig sind. Schließlich unterliegt

auch der Arzt trotz aller idealen Gesinnung

dem Gesetz des Hunger s."

Der Verein Magdeburger Kassenärzte schreibt

in der „Magdeburger Tageszeitung" Nr.242 1925:

„Die übertriebene Ausnutzung des Arztes

durch die Sozialversicherung drückt sich in der

zunehmenden Zahl der Selbstmorde der Aerzte

aus, die gerade in don mittleren Jahren am

meisten erfolgen. Die Zahl der Selbstmorde

der Aerzte ist wesentlich höher als die anderer

Bevölkerungsgruppen und an sich sechsmal

höher als bei den Aerzten der Vorkriegszeit/4

Und so etwas bleibt unwider¬

sprochen von den Spitzenorgani¬
sationen der Aerzte? „Die Kassenärzte

verhungern" und d< r Vorstand des Groß-

Berliner Aerztebundes faßt in demselben Augen¬

blick den Beschluß, den Sanitätsrat Dr. Stern¬

berg als Geschäftsführer ihrer Organisation

mit einem Gehalt von jährlich 20 000 Rmk. mit

Pension und Rcliktenversorgung lebenslänglich

anzustellen. „Die Kassenarzte verhungern* und

in den „Aerztlichen Mitteilungen44 bieten die

Aerzte ihre Praxis mit 18 000 bis 20 000 Mk.

jährlichem Einkommen zum Tausch an.

Noch einige* interessante Dinge, an denen

man nicht vorbeigehen kann, sind zu berichten.

Auf der ordentlichen Hauptversammlung des

„Hnrtmannbundes" in Eisenach am 23. und

24. Juni 1026 wird unter Punkt 5 der Tages¬

ordnung: JtA ittelst ands versieh e-

r u n g4' Beschluß gefaßt über die Grundsätze

hierzu. In diesen Grundsätzen heißt es im

Abschnitt 2:

„im Interesse des notleidenden

Mittelstandes steht die deutsche

Aerzteschaft den Mittelstands-

v ersicher jngen wohlwollend ge¬

gen ü b e r".

Verwaltungskosten, Leistungen usw. spielen
hierbei anscheinend für die Aerzte keine Rolle.

In einem Sonderheft der „Aerztlichen Mit¬

teilungen44 zur großen Ausstellung der „Ge¬

solei44 wird ir dem Eingangsartikel: „Der Arzt

auf der „Geso im Schlußsatz gesagt:

„Vielleicht hat die Ausstellung auch dazu

beigetragen, das Gcfühl berechtigten Selbst¬

vertrauens unter den deutschen Aerzten zu

stärken . . .
Wir haben das gute Recht zu dem

Bewußtsein, an der Entwicklung der Gesund¬

heitspflege, der sozialen Fürsorge und der

Leibesübungen nicht unbeteiligt zu sein."

Das klingt recht zaghaft, wird aber ver¬

ständlich, wenn man um einige Nummern der

„Aerztlichen Mitteilungen" zurückgreift und sich

dort die Auslassungen der Aerzteorganisation

etwas näher ansieht. In einem Artikel in Nr. 11

„Die Aerzteschaft und die Gesolei!" heißt es:

„Von vornherein bestanden bei den Ver¬

tretern der deutschen Aerzteschaft große Be¬

denken gegen eine Beteiligung an der Hygiene-

Ausstellung in Düsseldorf. Als sich

jedoch zeigte, daß seitens des

Hauptverbandes deutscher Kran¬

kenkassen reiche Geldmittel zu¬

sammengebracht wurden, um dabei

auch einen Vorstoß gegen die

Aerzte zu unternehmen, entschloß

man sich pflichtgemäß zu einer

Beteiligung und Abv/eh r.4'

Also lediglich hierdurch veran¬

laßt trat nach ihrem eigenen Bekenntnis die

deutsche Aerzteschaft in die Vorbereifjungen

für die Ausstellung ein. Sie hätten besser ge¬

tan, den Zweck ihrer Beteiligung an die sei be¬

deutungsvollen Veranstaltung nicht öffentlich

bekanntzugeben.

Die Krankenkassen hatten etwas anderes zu

tun, als dort in Wort trnd Bild die täglichen

Katzbalgereien mit den Aerzten gezwungener-

weise aufzunehmen. In mustergültiger

Weise hat der Hauptverband deut¬

scher Krankenkassen dort seine

Aufgabe gelöst (siehe „Volkstümliche
Zeitschrift" Nr. 21).

Die segensreiche Arbeit der Ortskranken¬

kassen konnte nicht besser dokumentiert wer¬

den, als durch das Urteil eines Leiters der Aus¬

stellung, des Geheimen Medizinalrats Prof. Di.

Arthur Schloßmann:

„Die Ausstellung des Hauptverbandes deut¬

scher Krankenkassen gibt in künstlerischer

Form einen Ueberblick über die Leistungen

der Kassen, wie sie sich durch eine freie und

richtige Ausleerung der Reichsversieherungs¬

ordnung entwickelt haben.

Die Gesundheit des deutschen Volkes beruht

hetrte im wesentlichen auf dem, was die Ver¬

sicherung leistet.

Jeder, der diesen Teil genau studiert, wird

Einblick in ein gewaltiges und gut arbeitendes

Organisationswerk erhalten und mit Stolz auf

dir so Schöpfung einej pflichtgetreuen Selbst¬

verwaltung blicken.44

Wenn dieses gro&e Werk der Selbstverwaltung

erhalten bleiben soll, wenn der weitere Ausbau

ungehindert durchgeführt werden soll, dann be¬

darf es einer auf einer neuen Basis beruhenden

ganz intensiven Aufklärungsarbeit.
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! Strafbestimmungen der Reichsversieherungsordnung.
Von G u s t a .

VF a s e W i t Z, Berlin-Fricdrichshagen.

Dia
in dieser Zeitschrift vom 15. Januar

1927 auf Seite 30 veröffentlichte gleich¬

namige Abhandlung von Dittrich (Breslau)

dar! nicht unwidersprochen bleiben, um zu ver¬

hüte n, daß sie als Entlastui gsmaterial von Ar-

1 itgebern verwendet wird, die nur wenig oder

keinen Weil auf die Erfüllung ihrer Beitrags-

pilie hten legen« Allerdini lasse n die Dar-

legungen nicht erkennen, ob sie auf besoneieren

Erfahrungen oder Feststellungen beruhen« Denn

. enthalten wohl recht viele Behauptungen
und Annahmen, entbehren aber der Beweis-

ffihrui nd haberi deshalb nur einen bedingten

WYit. Insofern können sk ki inen oßen

Schaden anrichten. Das darf aber — aus den

eingangs erwähnten (irunden keine Ursache

sein, einfach ube*r sie' hinwegzugehen« Sonst

können daraus ganz unzutreffende Schlußfolge¬

rungen zuungunsten der Krankenkassen ge -

Mgf n werden.

Dittrich untersucht zuerst, welche* Wirkung

di.- Berechnung der Beitröge nach dem wirk¬

lich« n Arbeitsverdienst ai t d'u Zahlung der

Kaasenbeitrige ausübt. El schildert die Ein-

wirkungen de*r Inflation und Währungsstabili-

Biertmg SUl die Beitragszahlung <:»-r Arbeit¬

geber« Wuhnnd die« Inflation die Zahlung**

freudigkeil erhöhte, trat nach seiner Darstel-

lung n it der Stabilisierung de-r Währung sofort

«•ine Zahlungsunlust e in, so daß man „durch

gesetzgeberische Maßnahmen versuchte, diesem

Uebelstande beizukommen, indem $ 5(|7a RVO.

geschaffen wurde". Das ist unrichtig. Dea

§ 397a ist ein Bestandteil des Gesetzes />._ Er-

haltui g leistungsfahigi: Krankenkassen vom

27. Mai/ 1923. Er war also bereits voi dem

Einsetzen der schärfsten Inflationsp riode vor*

handen und wurde rieht erst, wi Dittrich bc-

haitptet, nach der Stabilisierung der Währung

geschaffen.
Abei nicht nur die* mit der Stabilisi rung

dei Währung verbundene Geldkn ppheit, se>n-

dern ich die Beitragsberechnung nach dem

v. irkli c h c n A rb< Itsverdie i. s t sollen,

nach der Darstellung von Dittrich, hemmend

.i I die Bcitrr.es/ahlungder Arbeitgebei virkt

haben und noch wirken. „Die K n waren

t * r - nicht in de: !
.

all-

h d. :_• nden L I .sten einei

nauen Kontrolle zu unterziehen, ...
und es

m s' i. .
h dahin, dafi die 1. ten in

imnv n Zwist he nräumen »icht

wurden, nicht nur du- Y in unmittel¬

bare Zahlungsbedri is brachte*4 usw. Mit

Verlaub, v ^ hat die Einreichung der Lohn-

U i 11 it der 2 ii gssäi ; i de r Arbeitgeber
zu tun? lue Allgemeine Ortskrankenkasse der

Stach Berlin hat seit dem Jahre 1923 das ver-

einfachte Beitragsverfahren (Beitragsberechnung

nach dem wirklichen Arbeitsverdienst, Fortfall

der Beitragsrechnungen, Zahlungspflicht der

Arbeitgeber ohne besondere Aufforderung) für

ihre sämtlichen Arbeitgeber restlos durchge¬

führt — und fordert keine Lohnlisten. Nach

den Ausfuhrungen von Dittrich müßte diese

größte de utsche Krankenkasse überhaupt keine

Beiträge von ihren Arbeitgebern erhalten, wenn

nur d« rjenige zahlt oder zahlen darf, der eine

Lohnliste einreicht. Sie hat aber bisher ihre

wirklich nicht geringen Zahlungsverpflichtungen
immer noch erfüllen können, im Geschäftsjahre*

l('2ö rund 44 Millionen Mark verausgabt und

muß zurzeit mehr als 35 000 Arbeitsunfähige

unterstützen. Da die* Mittel für die Kranken¬

versicherung nach § 380 RVO. von den Arbeit-

gc be rn und Versicherten (durch die Beiträge)

aufzubringen sind, andere Möglichkeiten zur

Deckumg der Ausgaben also nicht bestehen,

muß die Kasse doch auch die zur Erfüllung

ihrer Aufgaben notwendigen Beiträge erhalten

haben. Das hat sie auch, sie konnte außerdem

noch der Erwerbslosenfürsorge im Jahre 192b

17 484 1^4,10 Mk. eingezogene Beiträge über¬

weisen — trotzdem sie seit mehr als zwei Jahren

keine Lohnlisten erhält! Das beweist, daß die*

Beitragszahlung nicht von dem Eingang der

Lohnlisten abhängig ist, wie man aus den Aus¬

führungen von Dittrich folgern könnte, und

bew( ist ferner, daß die Lohnlisten kein untrenn¬

barer Bestandteil der Beitragserhebung nach

dem wirklichen Arbeitsverdienst sind. Das

vereinfachte Beitragsverfahren

ist lediglich eine Frage der Or¬

ganisation! Damit düi fte auch dieser

Teil des Aufsatzes widerlegt sein, insbesondere

die ganz unbegründete Behauptung, daß sogar

di<* Ei w< ibslosenfürsorge* durch das verein¬

fachte Beitragsverfahren in Mitleidenschaft ge¬

zogen wurde*. Das Ge genteil ist der Fall.

Nun stellt aber Dittrich noch — wiederum

ohne jeden Beweis — diu Behauptung auf, daß

die Krankenkassen „an den großen Verlusten

nicht ohne^ Schuld wären, und zwar dadurch,

daß sie nicht schon längst wieder zum früheren

Lohnstufensystem zurückgeht hrt sind". „Denn

.so fährt er fort — „die» heute am stärksten

notleidend* Krankenkassen sind ganz ge?-

v.iß (1?) diejenigen, die immer noch am wirk¬

lichen Arbeitsverdienst mit allen seinen jetzt
sieh notwendigerweise ergebenden Nachteilen

festhalten." Einer dieser „notwendigen'4 Nach¬

te [le ist je d» nfalls nach Auffassung von Diitrich

das Abwarten auf dic Beitragszahlung nach

Eingang der Lohnlisten: ein Vorgang, der gar

rächt notwendig ist. Worauf stützt aber Ditt¬

rich s> ine Behauptung, daß die Kassen mit dem

vereinfachten Beitragsver fahren zu den „am

stärksten notleidenden' gehören? Die Allge-
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meine Ortskrankenkasse der Stadt Berlin gehört

wohl nicht zu denjenigen Kassen, die die ge¬

ringsten Leistungen gewähren. Ein Blick in den

Jahresbericht und ein Einblick in ihre Verwal¬

tung dürfte ergeben, daß sie — ich will recht

bescheiden sein — mindestens das leistet, was

der Durchschnitt der Kassen mit Lohnstufen

seinen Versicherten gewähren kann und daß

sie mit einigen Einrichtungen ihnen sogar etwas

voraus ist. Auch mit dieser Feststellung glaube

ich nicht die Grenze der Zurückhaltung über¬

schritten zu haben. Diese Krankenkasse erhebt

aber die Beiträge nach dem wirklichen Arbeits¬

verdienst und .st bisher mit den Ergebnissen

aus dem vereinfachten Beitragsverfahren zu¬

frieden gewesen. Wobei noch zu bemerken ist,

daß sie als Beitrag sechs vom Hundert fordert,

während andere» Kassen, die ihre Beiträge und

Leistungen nach Lohnstufen berechnen, nicht

immer mit diesem Satz auskommen. Dittrich

bleibt auch in dieser Hinsicht den Beweis

für seine Behauptung schuldig.
Ein besonderes Unbehagen hat mir aber

Dittrich mit seiner Bemerkung bereitet, „es

könne nicht gebilligt werden, wenn, statt zu

organisatorischen Maßnahmen zu greifen, die»

Erfolg verbürgen, Strafmaßnahmen einsetzen

sollen, die weniger wirksam sind und wodurch

zahlreiche Volksgenossen mit einem Makel be¬

haftet werden"4. Er vertritt damit kurz und

bündig die Ansicht, daß nicht die unschuldigen

Arbeitgeber, sondern die in erster Linie schul¬

digen Verantwortlichen der Krankenkassen auf-

die Anklagebank gehören. Denn sie ließen ja

erst — nach seiner Auffassung — die Armen

schuldig werden und müßten demzufolge min¬

destens wegen Beihilfe zur Hinterziehung von

Kassenbeiträgen verurteilt werden. Das kann

für mich ganz nett werden. Denn ich muß zu¬

geben, der hartnäckigste Vertreter dieses Bei¬

tragssystems zu sein. Außeidem habe ich nicht

unerheblich dazu beigetragen, daß den Kranken¬

kassen die Einziehung der Erwrerbslosenbeiträge

invertraut wurde. Und wenn die Allgemeine

Ortskrankenkasse Breslau und andere größere

Arbeitgeber für ihre Beschäftigten kc ine Steuer¬

marken mehr zu kleben brauchen, sondern mit

den Finanzämtern direkt abrechnen können,

dann bin ich auch daran nicht schuldlos, weil

ich die Anregung dazu dem Reichsfinanzmini¬

sterium gegeben habe. Für die Folgen der

Hinterziehung von Kassen- und Erwerbslosen*

beitragen durch Arbeitgeber unserer Kasse»

ide ich ja wohl einstehen müssen; soll ich

iber auch für alle Steuerschuldner haftbar sein,

denen dieser vereinfachte Lohnsteuerabzug zu¬

gebilligt worden ist? Oder will Dittrich in

diesem Falle noch einmal Gnade für Recht er¬

gehen lassen, weil dieses vereinfachte Steuer¬

verfahren von allen Beteiligten als sehr zweck¬

mäßig bezeichnet wird? Dann stelle/ ich aber

sofort die weitere Frage: ist denn zwischen

diesen Zahlungssystemen ein so großer Unter¬

schied? Wieviel unnötige Ausgaben erspart die

Finanzverwaltung durch den Fortfall der Steuer¬

marken! Und welche Zeit und Kosten erfordert

die Einziehung der Kassenbeiträge nach dem

Lohnstufensystem. Daß die Berechnung der

Beiträge nach dem wirklichen Arbeitsverdienst

nicht die Zahlungsfreudigkeit der Arbeitgeber

in einem solchen Maße herabsetzt, wie Dittrich

behauptet, zeigt nachstehende Uebersicht. Bei

der Allgemeinen Ortskrankenkasse der Stadt

Berlin zahlten im Jahre 1926 von rund 80 000

Arbeitgebern

vom I. bis 10. Januar

vom 1. bis 10. Februar

vom 1. bis 10. März

vom 1. bis 10. April
vom 1. bis 10. Mai

vom 1. bis 10. Juni

vom 1. bis 10. Juli

vom 1. bis 10. August

42 116 Arbeitgeber
44 995 Arbeitgeber
45 604 Arbeitgeber
43 458 Arbeitgeber
50 039 Arbeitgeber
44 932 Arbeitgeber
45 3(>3 Arbeitgeber
41 467 Arbeitgeber
43 672 Arbeitgeber

vom 1. bis 10. Sept.
vom 1. bis 10. Oktober 44 927 Arbeitgeber

vom 1. bis 10* Nov. 51 569 Arbeitgeber

vom 1. bis 10. Dez. 44 108 Arbeitgeber

Mehr als die Hälfte der Arbeitgeber hatte

also schon die fälligen Beiträge entrichtet, als

die Kassen mit Lohnstufensystem dabei waren,

ihre ersten Rechnungen abzusenden, und zwar

in einer Stadt mit etwa 300 Krankenkassen, die

ihre Beiträge nach den verschiedensten Syste¬

men und Sätzen berechnen und nicht gerade

die Beitragsberechnung und -Zahlung durch die

Arbeitgeber vereinfachen helfen. Das sind Tat¬

sache n, die für sich sprechen. Will Dittrich an¬

gesichts dieser Feststellungen noch behaupten,

daß das vereinfachte Beitragsverfahren die Ar¬

beitgeber zur Nichtzahlung von Kassenbeiträgen

verleitet, und kann er angesichts der Tatsache,

daß die Allgemeine Ortskrankenkasse der Stadt

Berlin dem Landesarbeitsamt im Vorjahre mehr

als 17 Millionen Mark eingezogener Erwerbs¬

losenbeiträge überwiesen hat, noch die Auf¬

fassung vertreten, die Erwerbslosenfürsorge sei

durch das vereinfachte Beitragsverfahren eben¬

falls in Mitleidenschaft gezogen worden? Ab¬

gesehen davon, daß wir der Erwerbslosenfür¬

sorge die Beiträge gegen eine Entschädigung

von einem Prozent einziehen, nährend sie b

eigener Beitragserhebung dafür mindestens das

Dreifache aufwenden müßte, kann ich — und

wohl jede/ Geschäftsführer — nachweisen, daß

die Erwerbsiosenfürsoige ohne Mithilfe der

Kassen nicht entfernt die Beträge erhalt« i hatte,

d.e wir ihr eingezogen haben«

Unzweifelhaft ist aber das Res iltat eler Bei¬

tragserhebung durch die andauernde Wirt¬

schaftskrise und die Nachlässigkeit gewisse!

Arbeitgebei ungünstig beeinflußt worden« Gegen

die Auswirkungen der Wirtschaftskrise iv>t

schwer anzukämpfen. Mit allei Energie müssen

aber die Krankenkassen gi g( n diejenigen Ar¬

beitgeber vorgehen, die mit Hilfe der Kassen-
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und Erwerbslosenb^iträge andere Verpflichtun¬

gen erfüllen, die gar nicht daran denken, die

fälligen Beiträge» zu entrichten, von einer Be-

triebsgründung zur anderen übe hen und vor

y dei Neugründui g sc hon dafür Sorge getragen

1 n, daß Zwangsbeitreibungen ergebnislos
sfallen« Diese Arbc itgobe r stellen - wir

kennen das aus Erfahrung -- stets die Behaup¬
tung auf, daß sie entweder keine- Abzüge ge ~

macht haben, weil sie die Sozialversicherungs-

beiträge selbst tragen (/iber nicht zahlen) oder

dafi sie* keine Abzüge machen konnten, weil

ihre 1 n gerade zur Auszahlung des

Nettolohnes ausreichten« Damit glauben sie

ihre- Straffreiheit begründet zu haben. Uuber-

nimmi der Arbeitgeber die Zahlung eler Sozial¬

versicherungsbeitrage, dann erhöht sich um

de-s* n Betrag das Entgelt des Beschäftigten.
Die Zurückhaltung d'r Beil stehl in diesem

Falle einer Hinterziehung von Beitragsabzügen
durchaus gleich« Aehnlich verhält es sich mit

dem anderen Einwand. Der Arbeitgebei hat

dafüi /u ^ n, daß di* Beiträge lür dieKran-

kenl und Erw< rbslosenfürsorge sicher«

gestellt werden. Geht man von diesem Grund¬

satz ab, dann müssen sich daraus unhaltbare

Zustände ergeben. Es ist einfach unverständlich,

daß Dittrich, der einerseits den Krankenkassen

vorwirft, mit dem vereinfachten Beitragsverfah¬

ren nicht den Kasseninteressen gedient zu

haben, andererseits jedes scharfe Vorgehen

gegen besonders säumige Arbeitgeber zur Er¬

zwingung pünktlicher Beitragszahlung ver¬

urteilt und sogar den Erlaß des preußischen
Justizministers zur schärferen Bestrafung hart¬

näckiger Beilragsschuldner (denn nur solche

kommen dafür in Betracht) verwirft. Wenn er

sich der Hoffnung hingibt, daß die Berechnung

der Beiträge nach Lohnstufen schon ein

Mittel ist, um aus dem Arbeitgeber Saulus

einen Paulus ZU machen, dann befindet er sich

in einem großen Irrtum, wie ihm jeder in der

Praxis stehende' Geschäftsführer von Kassen

mit Lohnstufen bestätigen wird. Die Ursachen

liegen doch etwas tiefer, wie Dittrich annimmt,

und deshalb waren seine Betrachtungen über

d.s Beitragsverfahren wie über die Strafbestim-

mungen der RVO. durchaus verfehlt.

Gesundheitsfürsorge der Knappschaft.
Von V i 1 h. Bur m

Hch Hein- sagte einmal: „Jedes Zeät-

alter, wenn es neue Ideen bekommt, be-

mmt auch neue Auge n.M - In <! r Knappschaft
sind seit dem I.Juli 1926 mehrere neueGedan-

ken gebort n — die» F a m i 1 ienhiIf e als

g e-11 i /1 i c he Z w a ng sl eis t un g ,
die

Pflichtv er sicher u n
_

/ur A n g <*-

st e111 enkr ankenka sse füi is rgbau-

ngestellte mit einem Jahreseinkommen von

•J70> bis 6000 Mk. (durch die Satzung ab

1. Januar 1927 gegeben). — Werden diese neuen

Bewußtseinsinhalte «auch Anregungen erzeugen,

einer modernen Gesundheitsfürsorge
zu dienen?

In der gröfit n Bezirksknappschaft — zurzeit

etwa 420000 Versicherte umfassend — ist es

s : dei Bergmann nimmt sieh im Erkrankungs-
t :!!<• von der Z» ch«nv« titung, bei di r ei in

Arbeil steht, einen Krankenschein« Mit diesem

ht das Mitglied zu seinem Bezirksarzt und

l< t sieh alsdmn innerhalb drei Tage n bei
* ii m Knappschaftsälti st« n zur Kontrolle an.

Nach etwa acht Tagen heit sielt das Mitglied
von ehr Zahlstelle seines Bezirks das erste

.kengeld. Der Krankenschein wird geprüft,
der Hauptsache auch dahin, ob ein neuer

Unterstützungsfall vorliegt oder nicht« So wird

Krankengeld bei Bescheinigung der Arbeits¬

unfähigkeit bis zum Ablauf der 26. Woche ge¬

zahlt.

Das krankfeiernde Mitglied steht nui zu¬

nächst in K olle des Knappschaftsälti sten

(ehrenamtlich), elie sich in ehr Hauptsache dar¬

auf erstreckt, daß es nicht gegen die Kranken¬

eist er, Bochum.

ordnung verstößt. Des weiteren wird es noch

vom Klankenbesucher (hauptamtlich) kon¬

trolliert.

Beide Funktionäre erhalten vom Vorstand

oder der Verwaltung ihre Dienstanweisungen,
die sich weniger auf die allgemeine soziale

Krankenfürsorge erstrecken, als auf Hinweise,

wann und wie dio Mitglieder Ansprüche geltend
zu machen haben. Ein einfacher Frage-
b o g en, vom Krankenbesucher ausgestellt,
würde üben den Zusammenhang von Armut

und Krankheit die wunderbarsten Aufschlüsse

geben« Durch die Krankenfürsorge würden die*

dunkc Isten Schatten der Wohnungsverhältrusse,
die mangelhafte Krankenpflege im Hause auf-

g( deckt Mit der Erkenntnis der Ursache

würde manches Uebel abgestellt. Es ist nicht

genug, wenn dei Erkrankte von Woche zu

Woche zum behandelnden Arzt geht, auch

nicht, wenn von Zeit zu Zeit oberärztliche

Untersuchungen zur Nachkontrolle stattfinden;
wichtiger ist eine klare, durchsichtige Kran¬

ke n s t a t i s t i k
,

die geordnete Tatsachen

bringt, als Hauptquelle auch für die* Information

der gesamten Mitgliedschaft über den Krank¬

heitsstand unter den Bergarbeitern«
Heute ist os so, daß zwar die Hauptstelle der

Bezirksknappschaft über tägliche Ausgaben
an Ki a n k e n g e 1 d unterrichtet ist, die

übrigen Angaben jedoch nur nach der Schluß¬

abrechnung des Krankenscheines — eventuell

nach Ablauf der 26Wochen — gemacht werden

können, die aber in einem Verwaltungsbericht
viel später erscheinen.
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Die vielen Zweig- und Zahlstellen, die wohl

je 15 000 bis 20 000 Versicherte zu betreuen

haben, sind sehr wohl in der Lage, Wochen¬

übersichten zu geben über Anzahl der

Krankheitsfälle, Beginn und Ende der Feierzeit,

Krankheiten, Krankenhauspflege usw.

Diese Uebersichten in Verbindung mit den

abgegebenen Fragebogen der Krankenbesucher

würden den besten Fingerzeig geben, wo der

Hebel im Interesse der Gesundheitsfürsorge

für die Bergarbeiter und Bergbauangestellten
anzusetzen ist. Es würde sicherlich nicht so

leicht vorkommen, daß nach einer beinahe

26wöchigen bezirksärztlichen Behandlung oder

Krankenhauspflege der Anfang einer Heil¬

stättenbehandlung (Lungenkrankheit) liegt, zu¬

mal die Knappschaft als Träger mehrerer Sozial¬

versicherungszweige den Bureaukratismus

zwischen Krankenkasse und Landesversiche-

rungsanstalt nicht zu durchlaufen hat.

Auch die Erhol ungsfürsorge für

Kranke ließe sich besser übersehen.

Heute liegt die* Antragstellung mehr beim

Bezirkstag; bei klaren Uebersichten würde die

Initiative bei der Knappschaft
liegen

Nicht weniger wichtig ist auch der Ueber¬

blick über eine geordnete Familienhilfe.

Im Regelfälle nimmt der Versicherte im Er¬

krankungsfalle eines seiner Familienangehörigen

einen Kurschein, der von der Zechenver¬

waltung ausgestellt ward. Die erkrankte

Person begib1 sich in Behandlung des Bezirks¬

arztes, eventuell bis zum Ablauf der 26. Woche.

In den verschiedensten Zeitabschnitten schickt

der Bezirksarzt die Behandlungsscheine ein und

damit sind die meist vorkommenden Fälle ab¬

getan. Kommt Krankenhauspflege oder Land¬

aufenthalt in Frage, ist es natürlich, daß bei

besonders gearteten Fällen die Prüfung auch

nach der finanziellen Seite erfolgt.

Ein Zusammengehen mit der öffent¬

lichen Wohlfahrtspflege — sei es Säuglings*

und Mutterschutz, ist bisher wenig erkennbar,

wie auch die Hauspflege noch nicht or¬

ganisiert ist, was durch Knappschaftsälteste
und Krankenbesucher einerseits und die Wohl¬

fahrtsvereine (seien es freie oder konfessionelle)

andererseits möglich wäre.

Mancher behördlich organisierte und gut¬

geleitete Ferienaufenthalt wird das Kind so

gesund machen, daß es den Kassenarzt nicht

braucht. Mutterschutz, Säuglingspflege und

Beratungsstelle werden ebenfalls die Kasse vor

späteren Ausgaben schützen. Es ist schon so,

wcnji heute Versichertenvertreter ein

größeres Verwaltungsrccht haben, sie auch bei

den größeren Aufgaben der Gesundheitsfür¬

sorge der Knappschaft mit der Umorganisie-

rung des Verwaltungsapparates beginnen

müssen.

Die Knappschaftsältesten, Krankenbesucher

und Angestellten der Zahlstellen müssen durch

Kurse über die allgemeine Wohlfahrtspflege

unterrichtet und deren Einrichtungen näher

gebracht werden.

Nicht die Verwaltung der Geldmittel ist das

Hervortretende der Krankenkasse; nein, mit den

neuen Aufgaben in der Gesundheitsfürsorge

der Knappen und ihrer Angehörigen muß auch

ein neuer Geist einhergehen, der den Be¬

dürfnissen der Versicherten gerecht wird.

Hoffentlich werden die Bergbauangestellten

in ihrer Krankenkasse (allein an der Ruhr über

IS 000 Versicherte) die Familienhilfe gut organi¬

sieren, zumal bei ihrer teilweisen f r e i e n

Ar/t wähl mancher Krankheitsfall erst nach Ab¬

schluß der Heilbehandlung unter Vorloge der

Rechnung bekannt wird. So berechtigt auch

der Stolz auf die neu geschaffenen Rechte

in der Knappschaft ist, die sozialen Kata¬

strophen, in denen wir immer noch leben, for-

dem zu ihrer Milde rung nicht aliein die kame¬

radschaftliche Solidarität der Versicherten,

sondci n auch die praktische Mitarbeit

aller dazu Berufenen.

Wichtige Gründe zur Kündigung von Angestellten der

Versicherungsträger.
Von Dr. Heinz P

Am
23. März 1926 hat das Reichsgericht ein

Berufungsurteil des Oberlandesgerichts
Frankfurt a« M« bestätigt, wonach die* auf „be¬

sonderem Rückgang der wirtschaftlichen Ver¬

hältnisse»"4 beruhende Unrentabilität eines Bahn¬

unternehmens ein „wichtiger Grund" zur Ent¬

lassung eines Bahnmeisters sein soll. Das zu¬

nächst nur in kurzem Auszuge im „Re cht" 1926

S. 267 mitgeteilte Urteil ist von mir scharf

kritisiert worden. (So in der Zeitschrift „Der

freie Angestellte" 1926 Nr. 18 S. 234 und im

Reichsarbeitsblatt 1926 S. S15.) Dort habe ich

namentlich auch darauf hingewiesen, daß mit

o 11 h o f f, München.

einer solchen Auslegung das Kündigung»«

Schutzgesetz vom 9. Juli 1926 völlig um seine

Bedeutung gebracht werden kann und daß sie

schon deswegen rächt zulässig ist. Denn wenn

der allgemeine wirtschaftliche Niederg den

Anlaß zu einer gesetzlichen Verlängerung d i

Kündigungsfrist für ältere Angestellte gibt, die

man dadurch vor den Auswirkungen dieser

Wirtschaftslage schützen will, dann kann nicht

der gleiche Vorgang den wichtigen Grund zu

fristloser Entlassung abgeben, der das Schutz¬

gesetz nicht wiiksam werden läßt.

In Heft 4 der Juristischen Wochenschrift 1927
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S. 245 wird die Begründung des Urteils nun

ausführlicher wiedergegeben. Daraus ist zu er¬

ben, daß ts sich nicht um eine fristlose Ent¬

lassung gehandelt hat, sondern um eine frist¬

gemäße Kündigung, die nach einem Iarifver-

tp und ,,aus eine'm wichtigen Grund zu¬

lässig war. Das ändert nichts an der Berechti¬

gung meiner Kritik; denn das Reichsgericht be-

.
ht sich ausdrücklieh auch auf den §626BGB.,

der nur von wichtige Gründen für histlose

Entlassung spricht, und betont, daß die Kün¬

digung „nicht den Rechtsgrundsätzen widi

spricht, di»- sich bei Berücksichtigung des $ 626

BGB« ergeben"- Demgegenüber wied rhole ich,

dei si-, mindestens s it dem 23. Juli 1926, dem

Tage des Inkrafttretens des Kändigui Schutz¬

gesetzes, den Rechtsgrundsätz< des § 626

BGB. durchaus wid< rspricht«

Aber ea erhebt sich die andere Frage, die

auch für die- älteren Angestellten de-r Versiche-

nmgsträger von Bedeutung ist, ol> i in Unter¬

schied zwischen den wichtigen Gründen ist,

die- nach ^ 606 BGB. ZU fristloser Entlassung

berechtigen, und den wichtigen Gründen, die

zvr einer fristgt mäben Kündigung berechtigen

können. Ein soldiei Unterschied wird vom

Rechtsanwalt A bei- Essen, sicherlich <inem

der besten. Köpfe unter den Arbeitsrechtlern, in

der Besprechung dea Urteils in der Juristi¬

schen Wochenschrift behauptet. Und da d»

Wortlaut d<s für den Streitfall maßgebenden

Tarifvertrages leide-r nicht aus der Veröffent¬

lichung zu • hen ist, se> sucht er das Ver-

hihnkan eh n §§ iöJ bis 354 und W3, W4 RVO.

zu verdeutlicht n.

Diese beiden Paragraphengruppen h.a.dein

von der „Entlassung end von der „Kündi¬

gt!:.</' von Angeste Ute n dei Krank. ssen und

d»r BereKe« » >ssenschaften, und von „wichti¬

gen Gri n". Dabei besteht zwischen beiden

Gruppen ein Unterschied in der Formulierung
der Vorschriften: I. Nach § 152 RVO« regelt
die Dienstordnung der Krankei kass r. a. „Die
K- ng odei Entlassung', el . als

etwas verschiedenes, ich s ordentliche

Küi digi : mit Einhaltung der \ \m n

Frist < s aui i: g ohne

Einhaltung eil Frist I ichnet werden sollen.

I Abs. I i rl „Kündig i i:nt-

la! ie ht füi i alle a sgese hl den,
in denen ein wichtiger Cm und vorliegt*- ( ine

issij Vors< hrift, de: en Gelt h

einer A hl \\i n aus lern zwin-
:

n Charakl d( s § 62 > i>( iB. ergibt).
„Nach ! j ihi Bescl g d die

I i . Entlassui nur _

einem

wichtige n ( i de st ttfind (5; 354 Abs. 1).

Das ^Ä chtig« 1 Grund" ist mit der Kün-

di| mit d 1 Entlassung gleichmäßig ver¬

bunden; es ist weder ein Hinweis auf eine ge-
• Bestimmung dies» s wichtigen Grund

gegeben noch eine Andeutung, daß das gleiche

Wort in beiden Fällen einen verschiedenen

Sinn haben soll. Ich kann daher Abel nicht

zustimmen, wenn er unter Berufung auf Cot-

m e r
,
T i t z e und N i k 1 i s c h darlegt, daß der

wichtige Grund zur Ausübung des Kündigungs¬

rechtes der Kasse einen anderen Inhalt habe

als den wichtigen Grund zur fristlosen Ent¬

lassung. Gewiß, aus allgemeinen Erwägungen

kann man Fälle konstruieren, in denen man

dem Arbeitgeber nicht zumuten kann, einen

Angestellten dauernd weiterzubehalten, wäh¬

rend eine fristlose Entlassung nicht als gerecht¬

fertigt erscheint. Aber das ist m. E. nicht zu¬

lässig in e inem Falle, wo das Gesetz das gleiche
Wort dreimal in einem Satze ganz gleichmäßig

mit der Kündigung wie mit der Entlassung ver¬

knüpft. Wenn hier ein Unterschied in der Be -

deutung sein sollte, so hätte er irgendwie zum

Ausdruck kommen müssen. Da das nicht ge¬

schieht und ein besonderer Grund (vgl. 3) noch

für die Verknüpfung mit $626 BGB. spricht,

so müssen die {$§ 352 bis 3iH RVO. dahin aus-

gelegt werden, daß sowohl die fristgerechte*

Kündigung wie die fristlose Entlassung an

einen wichtigen Grund im Sinne des § 626 BGB.

geknüpft werden sollen.

2. | 603 RVO., der die Verhältnisse der Al -

gestellten von Berufsgenossenschaften regelt,
unterscheidet schärfer:

a) „Ein kündbar Angestellter kann ohne Kün¬

digung entlassen werden, wenn ein wichtiger

Grund vorliegt." (Abs. 1 Satz 1.) Daß dabei

keine anderen Gründe als die des § 626 BGB.

in Frage kommen, ergibt sich schon aus der

Vorschrift, dal» der Angestellte „nicht

schlechter gestellt werden darf, als er mangels

einer Vereinbarung nach bürgerlichem Recht-

gestellt sein würde" (Abs. 1).

b) „Gegenüber kündbar Angestellten, die*

länger als zehn Jahre ... beschäftigt sind, darf

auch die Kündigung nur aus eänem wichtigen
Grunde* ausgesprochen werden" (Abs. 2 Satz 2).

c) Zwischen dem wichtigen Grunde in den

Fällen a) und b) wird ausdrücklich ein Unter¬

schied gemacht durch den Zusatz (Abs. 2

Satz 3): „Im letzteren Falle gilt es auch als ein

wichtiger Grund, wenn Angestellte infolge

Aenderung im Bestände ...
nicht bloß vorüber¬

gehend entbehrlich werden."

Aus dieser Zufügung ergibt sich ohne

weiteres

aa) dafi der hier genannte Grund der Be-

standsvei ung und Entbehrlichwerdung
kein wicht: Grund zu fristloser Ent-

'

_: ist,

bb) daß die Anerkennung dieses einen Grun¬

des als ines wichtigen den einzigen Unter¬

schi« d zwischen dem wichtigen Grunde füi

Kündigung und für Entlassung bildet.

cc) Ich möchte aber weiter daraus folgern,
daß angesichts de?s verschiedenen Wortlautes
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des Gesetzes der gleiche Unterschied nicht

auch bei den Krankenkassen gilt. Wenn also

Olshausen in seinem Kommentare zur

Krankenversicherung in Anm. 2 zu § 354 meint,

daß ein wichtiger Grund zur Kündigung von

KassenangesteUten „auch dann vorliegen kann,

wenn die Kasse wegen dauernder Abnahme der

Mitgliederzahl . ..
ihren Personalbestand ver¬

ringern kann oder muß", so ist das nur mit

Einschränkung richtig und nicht als eine

Gleichstellung mit dem Rechte der Berufs-

genossenschuftsangestellten anzusehen, Ols¬

hausen gibt das selbst zu erkennen durch die

Zufügung „unter Umständen'4 und durch die

Verweisung auf diese „Anmerkung4 auch zur

Erläuterung des wichtigen Grundes für frist¬

lose Entlassung. Er stellt also auch den wichti¬

ge^ Grund in beiden Fällen gleich. Der Sinn

seiner Erläute ung ist: Sowohl für Kündigung

wie für Entlassung ist die Personalvermindo-

rung dann ein ausreichender Grund, wenn sie

eänen wichtigen Grund im Sinne des § 626 BGB.

bildet. Das ergibt sich auch schon daraus, daß

t"ch der Krankenkassenangestellte nicht

schlechter gestellt wenden darf als er „mangels

einer Vereinbarung nach bürgerlichem Rechte

gestellt sein würde'4 (§ 354 Abs. 3).

3. Für die enge Verknüpfung des wichtigen
Grundes in g§ 3M und 693 RVO mit § 626

BGB. spricht noch ein besonderer Umstand.

Die Regelung der Anstellungsverhältnisse in

§§ 354r 693 soll nicht nur die Angestellten

gegen unberechtigte, weil unbegründete Ent¬

lassungen schützen, sondern auch ihre Be-

freiung von der Versicherungspflicht nach § 10

AVG. bewirken, soweit ihnen durch Vertrag

oder Dienstordnung eine Anwartschaft auf

Ruhegeld und Hinterbliebenenrente zugesichert

ist. Die Anwartschaft muß „gewährleistet" sein.

Darüber, ob eine genügende Anwartschaft ge¬

nügend gewährleistet ist, entscheidet der

Reichsarbeitsministc*r oder cän Landesminister.

Auf Androhung des RAM. haben Re ich und

Länder sich am 20. März 1922 auf Richtlinien

geeinigt, nach denen bei kündbaren Ange¬

stellten dio Gewährleistung nur dann anzu¬

nehmen ist, uerrn „die Kündigung auf wicht:

Gründe ($ 626 BGB.) beschränkt ist". (Abge¬

druckt RArbBl« 1923, S. 543; Kommentare zum

AVG. § 11 von Dorsch S. 243, Menial S. 53,

Schulz-Hartmann S. 73.) Hier ist also aus¬

drücklich auf den $ 626 BGB. Bezug genommen.

Die» Voischuft gut nicht nur tür fristlose Ent¬

lassung, sondern auch für fristgerechte Kün¬

digung.

D» ich Bekanntmachung des Reichskanzlers

vom 10. Februar 1913 sind die Angestellten
der Berufsgenossenschaft n für versicherungs¬

frei erklärt werden. Das Setzt heute voraus,

dafi sie auch fristgerecht nur aus einem wich¬

tigen Grunde gemäß § 626 BGB. gekündigt

werden können. Daß die Bestandsänderung der

Berufsgenossenschaft in § 693 ausdrücklich als

wichtiger Grund genannt wird, ist kein Hinder¬

nis; denn es ist herrschende Rechtsansicht und

auch vom Reichsgericht wiederholt anerkannt,

daß es zulässig ist, einzelne Gründe im An¬

stellungsvertrage von vornherein als „wichtig44
hervorzuheben. Ob der Grund im Einzelfalle

zur Kündigung ausreicht, ist trotzdem stets

nach den Umständen zu prüfen. Deswegen be¬

deutet die Vorschrift des § 693 Abs. 2 Satz 3

gar keine Ausnahme von der Regel. Auch bei

Krankenkassen kann eine solche Veränderung

einen wichtigen Grund abgeben; und bei den

Berufsgenossenschaften ist nicht jede Aen¬

derung im Bestände zur Kündigung ausreichend.

4. Hier wird nun das Kündigungsschutzgesetz

vom 9. Juli 1926 nach verschiedener Richtung

hin von Bedeutung:

a) Das Gesetz gilt ganz allgemein für alle*

Angestellten und Beamten, die der Versiche¬

rungspflicht nach dem AVG. unterliegen oder

ihr nur wegen Ueberschreitung der Gehalts¬

grenze nicht unterliegen. Auch die Angestellten

der Berufsgenossenschaften und Krankenkassen

unterfallen dem Kündigungsschutze, soweit sie

nicht nach § 10 AVG. (oder anderen Vor¬

schriften) versicherungsfrei sind.

b) Die Versicherungsfreiheit hat zur Voraus¬

setzung, daß nach zehnjähriger Dienstzeit die

fristgerechte Kündigung nur aus einem wich¬

tigen Grunde im Sinne des § 626 BGB. zulässig

ist. Auch der Sondersatz 3 des 2. Absatzes des

§ 693 RVO. darf keine Ausnahme davon

machen, sondern nur als eine Hervorhebung

den Wichtigkeit gelten. Das ist mit der Ver¬

sicherungsfreiheit anerkannt. Andernfalls fällt

diese weg und die Kündigungsfrist nach zehn

Dienstjähren beträft fünf Monate und nach

zwölf Dienstjahren sechs Monate zum Viertel¬

jahresschlufi«

c) Unberührt bleibe n durch das Kündigungs-

schutzgesetz nach seinem § 2 Abs. 3 die „Be¬

stimmungen über fristlose Kündigung", d

heißt die gesetzlichen Vorschriften über frist¬

lose Entlassung aus wichtigem Grund Doch

erfahren die wichtigen Gründe insofern »ine

I chränkung, als nunmehr außer Zweifel

steht, d schlechter Geschäftsganj aud)

wenn er /ur Einstellung cl« s Betriel i führt,

kein wichtiger Grund ist, der zur Abw< ichui

von der vertragsmäßigen Kündigung !>< » chri^t.

d) Es i rhebt sich die Frage, oh d as h auf

die KassenangesteUten Einfluß h

.) Ihre fristlose 1 ist sf

iclnn nichtigen Grund gebund :\ ie d<

d ; Angestellter« Also wird ich ihnen

gegenüber eine fristlose I. issung nicht mit

Rationalisierung, Ersj> is, Abbau wej

schlechter Konjunktur, auch nicht mit Auf¬

lösung einer Krankenkasse wegen Rückganges
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eines Geschäftszweiges oder dergleichen be¬

gründet werden können.

bb) Die Gründe* für fristgerechte Kündigung

d grundsätzlich die gleichen wie für fristlose

Entlassung. Aber man wird allerdii gs In Fällen

einer schweren Krise, wenn die Kasse oder Be -

rufsgenossei schaft zur Auflösung g e z w u n -

en ist oder n u r durch erhebliche Einschrän¬

ke d« s Betriebes diesen aufrechterhalten

kann, die- Berechtigung zur fristgerechten
Kür digung von Ang< stellten zugestehen müssen«

cc) Aber in solchem Falle sind die Kündi-

feisten mindestens elie- des Gesetzes vorn

9. Juli 1926, Denn dessen zwingende Vor¬

schriften gelten nur dann nicht, wenn ein wich¬

tig Gnud vorliegt, dei eine trist! Ent¬

lassung rechtfi '

n würde. Und die Ange-

ite Uten dürft n . § 354 Abs. 3 und § 693

Abs 2 :ieht schlecht r stehen als sie ohne

Ve ii.g nach bürgerlichem Recht« stehen

würde n«

e) Beachtensi ist dabei, dafi über die

Ki I . t ui d i i n daiaul bei uh< nden

Gehalt ch d Gericht zu entscheiden

hat, h das ordentliche Gericht, vom 7. Juli

1927 ab das Ar! ii rieht. Das Gericht ist in

e! ! ob der Angesl Ute versieht gs-

pflichtig ist und daher das Kündigungsschutz-
f\\ ffassui g< n und Lat¬

te idui d Vei • sbehörde n ge¬

bunden. Wohl aber an Verfügungen der Mini¬

sterien, daß bei bestimmten Angestellten¬

gruppen die Voraussetzungen der Versiche¬

rungsfreiheit nach § 11 AVG. vorliegen. Aber

aus diesen Verfügungen muß er dann die Fol¬

gerungen ziehen, nämlich, daß eine frist¬

gerechte Kündigung nur dann nicht unter den

Zwang der verlängerten Kündigungsfristen fälltT

wenn der Grund auch im Sinne des § 626 BGB.

ein wichtiger Grund ist, also auch für eine frist¬

lose Entlassung ausreichen würde«

5. Für die Auslegung der Entlassungsvor¬

schriften ist auch das Betriebsiätegesetz von

Bedeutung. Nach seinen £§ 84 bis S6 und 96

versagt der Einspruch gegen eine Kündigung

stets, wenn die Kündigung „aus einem Grunde

erfolgt, der nach dem Gesetz zur Kündigung

d« s Dienstverhältnisses ohne Einhaltung einer

Kündigungsfrist berechtigt". Auch hier ist also

der wichtige Grund nur im Sinne des § 626

BGB. aufzufassen. Und wenn ein Versiehe-

rungsträger einem älteren Angestellten aus

einem Grunde* fristgerecht kündigte, der (nach

Abe-lschor Auflassung) nur für diese frist¬

gerechte Kündigung, nicht aber für eine frist¬

lose Entlassung ausreicht, dann würde gegen

eine solche» Kündigung das Einspruchsrecht ge¬

gebe n sein« Und eine solche Kündigung gegen¬

über einem Mitgliede der Betriebsvertretung

bedurfte der Zustimmung der Betriebsvertretung

oder des Arbeitsgerichts.

Verwaltung.
Bestrafung der Arbeitgeber wegen Nicht-

abftihrung der Beitrüge /ur Erwerbslosenfür¬

sorge. Indem Rundschi e .
des R icl beits-

mii ist« is IV 13 128 26 vom 16. ( H tobei

1926, b " Rend ie Bestrafung von Arbeit¬

geber! . ei Nichtabführung der li . ige zur

Erwerbsie i fürsorge, wi el aui die R ichkeit

von ( ) «tri fen nach § 44 dei Verordi ung

übei Erwerbslos •: fürsorge hii g. wie s< i

Den Krankenl en, di< die Einzugsstellen iür

diese Beiträge sind, wird /ur Pflicht gemacht,
dh rücki I I I*- träge listenmäl ig dem Vor¬

stand dei Errichtungsß meinde des öffentlichen

Arbeitsnachweises mitzuteilen. Die Mele gen

s len sich insbesondere auf le Fälle er¬

strecken, in denen es der Krankenkasse oder

di n n VoiIstn i kungsbehörde ii folge Unpfänd-
rkeit dei Arbeitgeber ui n - h ist, du- Rück¬

stände hereinzuholen. — Schließlich sollen auch

di- n Arbeitgeber t werden, die

e Zeit nät aei Abführung der Beiträge
Rückst :< er d al besonders c ige

Zal :
• sind.

Was ( bi sich nun in der Praxis aus

d< : Ai g eh s § 44 ehr Verordnung über

die !
.

- nlurs' ge ?

d r Regel ehr. die säumigen Arbeit-

deri Beitragsrückstände verhältnis-

i h si: d, di( sem, denen durch

ein Zv sh-it eibungsverfahren wegen Un¬

it nicht beizukommen ist. Anders
köni n die Verhält in den meisten Fällen

nie Itt liegen, es sei denn schon, daß längen
Zeit zurückliegende Rückstände dadurch ent¬

stehen, dal. infolge technischer Unzulänglich¬
sten die rechtzeitige Beitragserhebung oder

Zwangsbeitn ibung unterbleibt.

Da nun die» erwähnten Ordnungsstrafen im

Falle der Nichtzahlung genau so wie Beitrags¬
ekstände beizutreiben sind, würde letzten

I des in solchen Fällen der beauftragte Voll¬

ziehungsbeamte abermals mit einem fruchtlosen

Pfändungsprotokoll nach Hause kommen. — Der

böswillige' Beitragsschuldner wird seiner Sache

noch sicherer, und in der Erkenntnis, daß die

Ordnungsstrafe nunmehr für ihn abgetan ist,

/ur Nichtzahlung der Beiträge nur noch an¬

gespornt.

Eine einzige Möglichkeit, si^h schadlos zu

halten, bietet schließlich $ 398 402 RVO. durch

rechtzeitigen Erlaß einer Anordnung.

Diese Ausführungen lassen deutlich erkennen,
dafi es eine dringende Notwendigkeit ist, die

Strafbestimmungen des $ 533 RVO. in die Ver¬

ordnung über die Erwerbslosenfürsorge zu

übernehmen« Das sieht der Entwurf zu einer

Arbeitslosenversi< herung vor (§§ 171 —174).
wäre dann möglich, gegen Arbeitgeber, die

ihren Arbeitern und Ang- stellten Beiträge zur

Erwerbslosenfürsorge am Lohn kürzen, diese

aber nicht an die Kasse abführen, ein Strafver¬

fahren einzuleiten.

Daß eine Strafverfolgung nach § 533 RVO.,

s< ibst wenn sie nur mit Geldstrafe enden sollte,



wirksamer ist als eine Ordnungsstrafe nach dem

erwähnten § 44 der Verordnung über die Er¬

werbslosenfürsorge, ist selbstverständlich, schon

deshalb, weil die vom Amtsgericht verhängten

Geldstrafen im Nichtbeitreibungsfalle in eine

Freiheitsstrafe umgewandelt werden können.

M. Moersch, Vollziehungsbeamter der

Allgemeinen Ortskrankenkasse Remscheid.

Die Versicherung der Berufskrankheiten. Die

Verordnung des Reichsarbeitsministers über

Ausdehnung den* Unfallversicherung auf ge¬

werbliche Berufskrankheiten vom 12. Mai 1925

war am 1. Juli 1926 ein Jahr in Kraft. Das

Reichsversicherangsamt hat eine Umfrage an

sämtliche gewerbliche Berufsgenossenschaften
und die Ausführungsbehörden des Heeres, der

Marine, der Post und Eisenbahn über die Er¬

fahrungen bei Durchführung der Verordnung

gerichtet. Aus dem Ergebnis der Umfrage ent¬

nehmen wir eine Reihe interessanter Fest¬

stellungen: In dem Jahre vom 1 Juli 1925 bis

30. Juni 1926 gingen im ganzen 3847 Anzeigen

über Berufskrankheiten bei den Trägern der

Unfallversicherung ein, von denen sich aller¬

dings 537 als irrig herausstellten. Nach Abzug

dieser irrigen Anzeigen verblieben nech 3310

Anzeigen, die sich so auf die von der Ver¬

ordnung erfaßten Berufskrankheiten verteilen:

Blei und seine Verbindungen 2731, Phosphor 4,

Quecksilber oder seine Verbindungen 55, Arsen

oder seine Verbindungen 27, Benzol oder seine

Homologen-, Nitro- und Amidoverbindungon

145, Schwefelkohlenstoff 111, Hautkrebs usw. 59,

Grauer Star 101, Röntgenstrahlen 21, Wurm¬

krankheit d<>r Bergleute 0, Schneeberger

Lungenkrankheiten 6. Aus dieser Zusammen¬

stellung ergibt sich, daß tinter den Anzeigen

die Bleikrankheiten am häufigsten vertreten

waren. Auf sie entfallen 72,29 v. H. der

Anzeigen, 90r3 V. H. der entschädigten Fälle«

Im ganzen wurden von den erstatteten

Anzeigen nur 165 durch Rente oder Kranken-

geld entschädigt. Tatsächlich wird allerdings

die Zahl noch etwas höher werden, weil am

Schluß des Jahres noch 560 Fälle unerledigt

waren. Die größte Zahl der Anzeigen ging bei

den Metallberufsgenossenschaften mit 984 Füllen

ein, es folgt dann die Berufsgenossenschaft der

chemischen Industrie mit 655, die Buchdrucker¬

berufsgenossenschaft mit 463f die Berufsgenos¬

senschaft deT Feinmechanik und Elektro¬

technik mit 403, die Baugewerksberufs-
genossenschaften mit 313, die Töpfereiberufs¬
genossenschaft mit 173, die Glasberufsgenos¬
senschaft mit 129, die Papierverarb« itungsberufs-
genossenschaft mit 120, die Reichsbahn mit

111 Fäll n Bei den übrigen Versicherungs¬
trägern blieb die Zahl der Anzeigen unten 100.

Ven den 165 entschädigten Fällen führten

6 zum lode, 33 Fälle zur völligen Erwerbs¬

unfähigkeit und 121 zur teilweisen Erwerbs¬

unfähigkeit« Von den 6 Todesfällen fallen

5 Fälle der Bh ivergiftung und » ;n Fall der

Phosphorvergiftung ZU! Last. Die Aufwen¬

dungen der Versicherungsträger für die Berufs- '

krankheiten betrugen im Berichtsjahre im

ganzen 119 762,15 Rmk. Hiervon entfallen auf

Renten, Krankengeld und Uebergangsrenten
37 272,64 Rmk. Die Aufwendungen der gewerb¬
lichen Berufsgenossenschaften für die Berufs¬

krankheiten machen 0,08 v, H. ihrer Gesamt¬

aufwendungen für das Jahr 1925 aus. Einige
Berufsgenossenschaften haben besondere Auf¬

wendungen zur Bekämpfung der Berufskrank¬

heiten zu verzeichnen. Am meisten beteiligte
sich die Berufsgenossenschaft der chemischen

Industrie, dann folgte die Glasberufsgenossen¬
schaft Sie bewilligte eine größere Summe zur

wissenschaftlichen Erforschung des Glasmacher¬

stars. Die Erfahrung des ersten Berichtsjahres

zeigt, daß manche der beteiligten Stellen,
namentlich Aerzte und Versicherungsämter, bei

Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen
noch nicht ganz sicher waren, doch ist zweifel¬

los damit zu rechnen, dab nach einiger Ein¬

arbeitung der Vollzug der Verordnung glatt
vonstatten gehen wird. V.

Verletzte, die nach § 420 der RVO. kein

Krankengeld erhalten, haben nicht schon vom

Tage nach dem Unfall ab Anspruch auf Rente.

Nach § 420 der RVO. steht den Versicherten

in bestimmten Fällen und unter bestimmten

Voraussetzungen ein Krankengeld unter Er¬

mäßigung der Kassenbeiträge nicht zu. Die

Verpachtung zur Gewährung von Rente' be¬

ginn! nach § 559c a. a. O. bei Verletzten, die

auf Grund der Reichsversicherung gegen

Krankheit versichert sind, mit dem „Wegfall"
des Krankengeldes aus der Krankenversiche¬

rung. Es waren Zweifel entstanden, ob nun

Verletzte, die auf Grund des § 420 a.a.O.

keinen Anspruch auf Krankengeld haben, die

Rente schon vom Tage nach dem Unfall ab

beanspruchen können. Zu dieser Frage sind

bisher grundsätzliche Entscheidungen des
— c_>

Reichsversicherungsamtes noch nicht ergangen.

Das Reichsversicherungsamt hat in einer Aus¬

kunft vom 6.Oktober 1926 Nr. I 4304 II. K 493 26

diese Zweifelsfrage näher behandelt. Aus dieser

Auskunft interessieren hier folgende Aus¬

führungen: Der Wonlaut des § 559c kann nicht

ohne weiteres maßgebend sein. Wenn ein

krankenversicherter Verletzter, der ir f Ige des

Unfalles über die 13. Woche hinaus in seiner

Erwerbsfähigkeit beschränkt ist ($ 559a der

RVO.), überhaupt nicht arbeitsunfähig im Sinne

der Krankenversicherung gewesen t, so ist

das Krankengeld nach § 132 der RVO. nicht

zu zahlen, und trotzdem beginnt I I ill-

rente am rage nach de m Unfälle. Hi ist al •

das ^Fortbleiben" dem „Fortfallen" des Kranken¬

geldes u istellen. Hieraus folgt, dafi auch

in den hier streitigen Fällen der W tut nicht

zwingt, die Rente erst mil der 27. Woche 1

zu lassen. Anderseits kann man aber

hieraus nie! t folgern, daß d Rente in d

I allen des § A2i) am Tage i ach dem Unfälle

zu beginnen hätte; denn der arbeitsfähig ge¬

bliebene Verletzte muß die Rente erhalten, weil
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des Versicherten keinen Einfluß. Da er schon

während stirer Mitgliedschaft erkrankt

r nach § 311 RVO. während der

Dauer de Arbeitsunfähigkeit und dt s Unter¬

stützungsanspruchs we iterhin Kassenmitglied«

Diese Mitgliedschaft erdete- erst, als der Ver¬

sicherte n if Ablauf der 20« Unt* rstützungS-

arbehsfähig wurde« An di» se m läge

schnei i als Erwerbsloser aus der Kranken¬

kasse. Versicherten, die wegen Erwerbslosig¬

keit ausscheiden, verbleibt abei gemäfi § 214

RYO. dtr Anspruch auf die Regelleistungen
der Kasse, *?:;. sie in d< n vorangegangenen

zwölf Monaten mindestens 26 Wochen oder

unmittelbar vorher mindestens sechs Wochen

versichert waren und der Versicherungsfall

während de*r Erwerbslosigkeit und binnen drei

Wochen eintritt. In die Versicherungsdauer

von 26 bzw, 6 Wochen sii d auch die* Z« iten,

in d ein Versicherter trotz Erlöschens des

Beschäftigungsverhältnisses nach § '311 RVO.

Mitglied einei K kenkasse gewesen ist, ein-

zui ei hm n (Entsi he idung d< s Reichsversiche-

runj imts vom 25, September \9\5. Amtliche

N richten 1916. S. 355). Die* Mitgliedschaft
auf Grund d< r Krankenhilfe schuf demzufolge

spruch auf die» Regelleistungen
ich §214. Dieser Anspruch umiabt eine Kran¬

kenhilfe 1 is zur Höchstdauer von 26 Wochen

(§ 183 Abs 1), so daß ch-m Tischler infolge
ines bis zum 20, Dezember bestandenen Be-

schäftigungsverhältni erst die» Satzung**

mäßige Ui tertützung für 20 Wochen und dann

noch die Regelleist ng der Kasse für weitere*

Wochen zu gewähren ist, sofern die Krank¬

heit solange ein« Krankenhilfe erfordert

Zur 2. Aufgabe^
Am f>. Juni 1927 bestand weder ein Anrecht

auf de- Weiterversicherung, noch am 13. Juni

ein Anspruch a» f Krankenhilfe.

B e g rü ndu n g : Nach $ 311 RVO. bleiben

\ i I i itsunfähige Mitglieder, solange die

Krankenkasse ihnen Leisti gen zu gewähren
hat« Da der Versicherte bereits als Mitglied
erkrankt war, blieb er trotz d» r Abmeldung des

A.l • itg be is wahrend der Dauei seinei Arbeits»

ui ! ihigkeit und d« s Unt< rstützungsbt zug< s

mitglied. Am 10. März 1921 wurde er

ers' ig arbeitsfähig. Damit . losch zu«

gleich die Mitj dschaft, unabhängig davon,

dafi die Krankheit fortbestand und dei Kranke

ununterbrochen (zuerst Is Arbeitsfähi¬

ge r viei Wochen mit K npflege unel dann

wiedei acht Wochen hindurch ils Arbeits-
' ä i ii e i mit voller Ki ai kei hilfe | weit

[erstützt wurd< Die nach dem erstmalig
Iritt der Arbeitsfähigkeil (wendige

Weit •

tut ig wird von d in § 311 RVO,

räch I • ; [ihi l, we .. sie- tur die « : sten \ ier Woche n

vm A. be its! istet wurde« Fi i e^ie

: Arbeitsfäh n d i s Ui ler¬

es best aber di d-
l* fort (Entscheidung des Reichsver-

m 15, Februar 1(*i3. Amtl,

Nachr. 1915, S. 424). Wollte sich der Kranke

nach dem 10. März die Kassenmitgliedschaft
erhalten, dann mubte er binnen drei Wochen

die \\« iterversicherung anzeigen (§ 313). Da

er diese W# iterversicherung nach dem ersten

Wiedereintritt der Arbeitsfähigkeit unterließ,
konnte er sie am 6. Juni — nach endgültiger

Einstellung der Kassenleistungen — wegen

Fristversäumnis nicht mehr nachholen. Infolge-

dessen ist seine Meldung zur Weiterversiche¬

rung als unbegründet zurückzuweisen. Damit

fällt aber auch gleichzeitig der am 15. Juni

erhobene Anspruch auf neue Krankenhilfe. Auf

die- zwar angezeigte, jedoch nicht anerkannte

Weiterversicherung kann sich dieser Anspruch
nicht stutzen. Er findet auch in dem § 214 RVO.

keine Begründung, weil die Kassenmitglied¬
schaft bereits am 10. März ihr Ende erreichte,
während die Neuerkrankung erst am 15. Juni

erfolgte. Der § 214 setzt aber einen Unter¬

stützungsfall voraus, der mindestens binnen

drei Wochen nach dem Ausscheiden aus der

Kasse (also nach dem letzten Tage der Mit¬

gliedschaft) eingetreten ist.

Zur 3. Aufgabe.

Dem erwerbslos Erkrankten stand vom

15. Januar 1927 ab ein Anspruch auf Kranken¬

pflege und daran anschliefiend vom 15. April

ab ein Anrecht auf Krankengeld und Kranken¬

pflege zu. Der Anspruch aui Krankengeld und

Krankenpflege endete spätestens mit dem Ab¬

lauf der 26. Woche nach dem 15. April 1(J27.

B egr ü n d u n g : Erwerbslos Erkrankte

haben nach $ 214 RVO. einen Anspruch auf

die» Regelleistungen der Kasse. Regelleistungen

sind gemäfi $ IT1*: die* Krankenhilfe, Wochen¬

hilfe, Sterbegeld urd die Familienwochenhilfe.

Im vorliegenden Falle kommt nur die Kran¬

ke n h i I f e in Betracht. Diese besteht, wie aus

dem $ 182 ersichtlich, aus der Krankenpflege
und dem Krankengeld« Nach Vorschrift des

£ 1 Si endet die Krankenhilfe spätestens mit

dem Ablauf der 26, Woche nach Beginn der

Krankheit, wird jedoch Krankengeld erst

von einem späte i en Tage an bezöge n, nach

diesem. Als der Erwerbslose am 15. Januar

erkrankte, bedurfte er vorerst nur der Kranken¬

pflege. Diese mubte ihm gemäfi § 214 fort-

lai ter.d (evtl. bis zum Ablauf der 26, Woche-)

gewährt werden. Durch den Eintritt der Ei-

wei bsunfähigkeit wurde der Fi tstenlauf aber

unterbrochen« Der Kranke hatte nur.mehr auch

einen Anspruch auf Krankengeld erworben.

Dieser erweiterte Anspruch löste nach Vor-

schrift d< s $ 1SJ Abs. 1 Satz 1 eine neue» Unter¬

stützungsfrist aus, die spätestens mit dem Ab¬

be f der -•>. Woche nach dem ersten Tage <

Arbeitsui fähigkeit endete-. Dem Erwerbslosen

waren -- trotzdem die Kronkenhilfe als Regel¬

leistung im \gi meinen mit der 26. Woche

det - räch Lage des Falles rund li Wochen

Krankenpflege und aufierdem noch 26 Wochen

Krankenpflege und Krankengeld, also eine Ge-

iterstützung für 39 Wuchert, zu ge-
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